
Security Solutions

Doku menten kontrol le a m Flughafen
Flugl in ien,  d ie Passagiere mit  ungül t igen Reisedokumenten befördern,  drohen empf indl iche
Strafen. Am Münchener Flughafen übernehmen die Spezial isten der Firma A.S. für  e in ige
Gesellschaften die notwendige Prüfung.

Freundlich aber bestimmt treten die Kontrolleure auf.

(ei t  nunmehr zweiJahren ist  die A.S. durch Luftver-
Jkeh rsgesel lschaften da m it bea uftra gt sicherzustel-
len, dass ausschl ießl ich Fluggäste mit  gUlt igen und
echten Reisedokumenten vom Flughafen München
abheben. Hintergrund ist ,  dass im Gegensatzzu ande-
ren Verkehrsarten, im internationalen Luftverkehr für
den Fal l ,  dass Passagiere mit  unechten oder ungült i -
gen Reisedokumenten (Visa, Pässe etc.) befördert wer-
den, die betroffenen Air l ines für die zu transport ieren-
den Passagiere haften. Entsprechend werden
Luftverkeh rsgesel lschaften von den Ei n reisebehörden
der jewei l igen Ziel länder mit  einer Einreisestrafe, der
soggnannten , ,Fine",  belegt.  So würde beispielsweise
die Beförderung eines Passagiers ohne gült iges Visum
vom Flughafen München nach London-Heathrow eine
Einreisestrafe von 2.000 Britischen Pfund nach sich
ziehen.

Da am Flughafen München jähr l ich etwa 35 Mil l ionen
Passagiere an- und abreisen, erklärt es sich von selbst,
dass Luftverkehrsgesellschaften Spezialisten wie die
Mitarbeiter der A.S. beauftragen, die Aufgabe der zu-
verlässigen Dokumentenkontrol le in fachl ich hoher
Qualität und gleichzeitig serviceorientiert durchzu-
führen.

. ..Spezielle Schulung für Kontrolleure
Döch wie kann man sich gegen den enormen Ansturm
verschiedenster Nat ional i täten mit  unterschiedl ichen
Visa besti m m u ngen u nd Sonderregel u n gen wappnen?
Für die Dokumentenkontrol le setzt  man speziel l  ge-
schultes und ausgebi ldetes Personal ein.  Die Ausbi l -
dung erfolgt  in vier Stufen und wird durch die Firma
selbst durchgeführt:5B



Einweisung der Mitarbeiter in die grundlegenden
Themen, wie zum Beispiel Aufenthaltsgesetze,
Schengener Durchführungübereinkommen, Un-
terschied,,schengen/EU". Darüber hinaus erhal-
ten die Leh rgangstei l  nehmer Basisinformationen
zu den jewei ls zu kontrol l ierenden Zieldest inat io-
nen, f lughafenspezif ischer Besonderheiten und
beisnielsweise 3-Letter Codes.
Unterweisung der Lehrgangstei lnehmer in die
Praxisunter lagen und Heranführen in den laufen-
den Betr ieb. Das Erlernte wird anhand eines
sch riftl ichen Tests geprüft.
Vert iefung der er lernten Einreisebest immungen
(landesspezifische Besonderheiten, so zum Bei-
spiel  Sonderregeln für Seemänner, Kinder etc.)
und Ausbi ldung zum Thema Dokumentenfäl-
schung. Auch diese Stufe wird mit  einem schri f t l i -
chen Test abgeschlossen.
In der letzten Stufe und erst nachdem al le abge-
legten Prüfungen bis hier hin in Theorie und
Praxis bestanden wurden, sind die Lehrgangstei l -
nehmer dazu befähigt,  akt iv in der Dokumenten-
ko ntro I I e zum Einsalz zu ko m m e n. U nte r stre n ge r
Aufsicht der Supervisoren wird jeder Kandidat im
Rea l-Praxisei nsatz bewertet u nd d ie Lernziel kon-
trol le wird durch die Abschlussprüfung nachge-
wiesen. Nach besiandener Prüfung sind die Tei l -
neh mer des Leh rga ngs ei nsatzfä h ig.

besi immungen zusammengefasst und diese an dte tm
Einsatz befindlichen Mitarbeiter in geeigneter Weise
kommuniziert  werden. Dazu gehört  auch die Abst im-
mung mit  den Konzernsicherheiten der Luftverkehrs-
gesel lschaften und der Bundespol izei .

... Erkennen von Fälschungen
Doch nicht nur ein aktuel ler Wissenstand bezügl ich
Einreisebest immungen garant iert  eine zuverlässige
Aufgabenerfüllung, sondern ein weiteres Arbeitsge-
biet gehört  zum Al l tag der Dokumentenkontrol le:  Die
Prüfung de.r Reisedokumente auf Fälschungen. Das
Wissen der Mitarbeiter wird regelmäßig mit  Hi l fe von
Schulungen der Bundespol izei  und des UK Home 0f-
f ice (Abtei lung des Bri t ischen Minister iums für Ein-
wanderung und Staatsbürgerschaft)  gebi ldet und wei-
terentwickelt. Hierbei wird besonders Wert auf das
Erkennen von Wasserzeichen und speziellen Paßmerk-
malen, die Pol izei l iche ldent i tätsprüfung (PlP) und
das Profiling (besondere Befragung des Passagiers bei
begründetem Verdacht) gelegt.  Die Spezialausbi lder
von Bundespol izei  und UK Home Off ice können dabei
auf ein brei tes Spektrum von Praxis- und Fal lbeispie-
len zurückgrei fen und l iefern wertvol le Hi l feleistung
für die Umsetzung im Kontrol leinsatz. I

Weitere Infos unter: www.as-gruppe.de

Der Arbeitsol aIz der Dokumentenkontrol-
leure ist  in der Regel hinter dem Boarding-
gate, in Folge des Boardings durch das Air-
l ine-Gatepersonal,  und damit , , letzte
Instanz" vor dem ZuIriIIzum Flugzeug.
Die informel le Basis der Kontrol l funkt ion
stel len die regelmäßig aktual is ierten inter-
nat ionalen Einreisebest immungen dar,
welche im sogenannten Travel Information
Manual (TlM), dem weltweit  standardisier-
ten Nachschlagewerk der Internat ional Air
Transport Association (IATA), aufgeführt
sind. Dieses Regelwerk macht es erst mög-
l ich, fundierte Kenntnisse und lnformatio-
nen an die Dokumentenkontrol leure wei-
terzugeben, welche die Regelungen dann
in die Praxis umsetzen. Doch selbst diese
essent iel len Informationen stel len nur das
Grundgerüst des notwendigen Know-hows
dar.  Da sich einzelne Einreisebest immun-
gen tei lweise tagl ich ändern können, ist  es
notwendig, ein entsprechend funkt ionie-
rendes Back-Office vorzuhalten, in dem
schnel lstmöglich Anderu ngen von Ein reise-

Bevor die Dokumentenkontrolleure am Flughafen arbeiten, werden sie in-
tensiv geschult.
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